
 

 

 

Abrechnungsempfehlungen – Vorauszahlungen/Anzahlungen 
 

Das Verlangen einer Anzahlung durch einen Tierarzt steht grundsätzlich nicht im Konflikt mit 

dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), solange dabei die allgemeinen gesetzlichen 

Vorschriften, insbesondere zu Verträgen, AGB und dem Verbraucherschutz, eingehalten 

werden. Folgende rechtliche Aspekte sind zu beachten: 

1. Vertragsfreiheit (§ 311 BGB) 

Ein Tierarzt und ein Tierhalter können Verträge frei gestalten, solange keine gesetzlichen 

Vorgaben verletzt werden. Dazu gehört auch das Vereinbaren von Anzahlungen. 

2. Leistung und Gegenleistung (§ 320 BGB) 

Das Verlangen einer Anzahlung ist rechtlich zulässig, wenn es als Teil der Gegenleistung für 

die versprochenen tierärztlichen Leistungen vereinbart wird. Dies muss jedoch transparent und 

vorab zwischen den Parteien abgestimmt sein. 

3. Transparenz und AGB (§§ 305 ff. BGB) 

Wenn Anzahlungen Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Tierarztes sind, 

müssen sie: 

• klar und verständlich formuliert sein (§ 307 BGB), 
• den Kunden nicht unangemessen benachteiligen, 
• insbesondere keine unzulässigen Rückerstattungsklauseln enthalten (z. B. 

pauschales Einbehalten der Anzahlung ohne rechtfertigenden Grund). 
4. Rücktritt und Stornierung 

• Wenn der Kunde vom Vertrag zurücktritt, muss der Tierarzt nachweisen können, dass 
ihm tatsächlich ein Schaden entstanden ist, um die Anzahlung ganz oder teilweise 
einzubehalten (§ 346 BGB). 

• Andernfalls wäre eine Rückerstattung der Anzahlung möglich, insbesondere wenn 
keine Leistungen erbracht wurden. 

Zusammenfassung 

• Ja, ein Tierarzt darf eine Anzahlung verlangen, ohne in Konflikt mit dem BGB zu 
stehen. 

• Voraussetzung ist, dass die Anzahlung transparent vereinbart wurde und den 
Kunden nicht unangemessen benachteiligt. 

• Eine vollständige Einbehaltung der Anzahlung bei Rücktritt könnte problematisch 
sein, sofern kein nachweisbarer Schaden vorliegt. 

Für rechtlich einwandfreie Regelungen empfiehlt es sich, klare schriftliche Vereinbarungen zu 

treffen, um Konflikte zu vermeiden. 

  



 

 

 

Was tun, wenn die Anzahlung zur OP geleistet wurde und dann der Termin nicht 

wahrgenommen wird? 

 

§ 615 BGB (Vergütung bei Annahmeverzug und bei Betriebsrisiko) regelt, dass ein 

Dienstleister (hier der Tierarzt) die vereinbarte Vergütung behalten oder verlangen kann, wenn 

der Auftraggeber die angebotene Leistung nicht annimmt, obwohl der Dienstleister zur 

Erbringung bereit ist. 

 

Empfehlung für die Praxis 

Damit keine Konflikte mit § 615 BGB entstehen, sollte der Tierarzt: 

1. Transparente Regelungen für Anzahlungen treffen (z. B. schriftlich festlegen, dass 
bei Stornierung X% der Anzahlung als Schadensersatz einbehalten wird). 
 

2. Ersparte Aufwendungen berücksichtigen, wenn der Termin nicht wahrgenommen 
wird. 

 
3. Bei Streitigkeiten den Nachweis erbringen, dass die Anzahlung einem tatsächlichen 

wirtschaftlichen Verlust entspricht. So können rechtliche Konflikte vermieden werden. 
 


